Beschlussvorlage Vorlage-Nr:  2015/NK/530
Status: offentlich

Federfuhrend: Datum: 09.03.2015

Amt fiir Bau und Liegenschaften Verfasser: Herr Jennerjahn
FBL: Herr J. Banek

Abwagung der Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher Belange zum
tiberarbeiteten Entwurf der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Neukalen

Behandlung
Offentlich

Termin Beratungsfolge
19.03.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die wihrend der 6ffentlichen Auslegung geméall § 3 Abs. 2 BauGB und der Tragerbeteiligung gemal §

4 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemal3 Anlage 1
wie folgt abgewogen:

| 1. Ubersicht iiber die eingegangenen Stellungnahmen zum iiberarbeiteten Entwurf |

Lfd. Behorden/ Eingang Datum keine Anmerkungen
Nr. Nachbargemeinden Stellung- Stellung- Einwédnde | /Abwagung
nahmen nahmen erforderlich
Behorden/Verbdnde
1. Landkreis Mecklen- 05.03.2015 | 03.03.2015 - X
burgische Seenplatte
2. Staatliches Amt fir 04.03.2015 | 02.03.2015 - X
Landwirtschaft u. Umwelt
3. GRUNE LIGA M-V e.V.
4. Landesamt fir Umwelt, Na- | 27.02.2015 | 27.02.2015. keine
turschutz u. Geologie M-V Stellungn.
5. Landesamt fir Kultur und 26.02.2015 | 25.02.2015 - X
Denkmalpflege
6. NABU M-V
7. BUND e.V.
8. Landesamt fir innere
Verwaltung M-V
9. Kabel Deutschland 24.02.2015 | 20.02.2015 - X
10. e.dis AG 25.02.2015 | 23.02.2015 X -
11. Deutsche Telekom 16.02.2015 | 16.02.2015 - X
Burger
1. Herr Schmidt, Neukalen 27.02.2015 | 25.02.2015 - X
2 Herr Wasserstradt, 02.02.2015 | 02.02.2015 - X
Neukalen
3. Frau Weinert, Dargun 02.02.2015 | 02.02.2015 - X
keine Stellungnahme abgegeben haben:
e GRUNE LIGA
¢ NABU
e BUND

e LA fur innere Verwaltung
Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

| 2. Abwégung
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Die Abwagung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behérden, Trager offentlicher Belange und Biirger, die
Bedenken und Anregungen erhoben haben von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

Sach- und Rechtslage:

Die Stadtvertretung Neukalen hat am 08.01.2015 den iiberarbeiteten Entwurf der 2. Anderung des
Flachennutzungsplanes gebilligt und zur Beteiligung der betroffenen Triager 6ffentlicher Belange und
der Offentlichkeit bestimmt.

Die betroffenen Tréager 6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.01.2015 zur
Stellungnahme aufgefordert.

Die Offentlichkeit wurde durch Auslegung vom 02.02.2015 bis zum 03.03.2015 beteiligt.

Die durch die eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten 6ffentlichen und privaten

Belange wurden untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen.

Finanzielle Auswirkungen: )
Die Peenestadt Neukalen triagt die Kosten fiir die 2. Anderung des Flichennutzungsplanes.
Die Kosten wurden im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle 4/5.1.1.00.562550 eingestellt.

Anlagen:
Abwiégungstabellen (Anlage 1)
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Stellungnahme Nr.1/1 Abwagung Abstimmung
ja nein | Enth.

Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
43,17033

Regionalstandort /Amt /SG
: Waren (Miritz) /Bauamt /Kreispl
Amt Malchin am Kummerower See aren (Mirtz) /Bauamt Kreisplanung

fiir Stadt Neukalen Auskunft erteilt Gindy Schulz
Am Markt 1 - Zimmer Vorwahl Durchwahl
17139 Malchin 3.32 03991 782453

Zentrale Fax

780 0395 57087 65965

E-Mail cindy.schulz@lk-seenplatte.de

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum

40 Je 26. Januar 2015 293/2015-502 3. Méarz 2015

2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Neukalen

hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Trager éffentlicher
Belange geméR § 4a Abs. 3 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der 2. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Stadt Neukalen beschlossen. Die Beteiligungen gemaR § 4 Abs. 1 und 2
BauGB erfolgten bereits.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat zu o. g. Anderungsplanung zuletzt mit Schrei-
ben vom 17. Oktober 2014 eine Stellungnahme abgegeben, in der insbesondere naturschutz-
rechtliche Bedenken bezogen auf die geplante Hafenerweiterung geduRRert wurden.

Im Rahmen der Abwégung hierzu konnten diese Bedenken ausgeraumt werden. Die Planunter-
lagen waren aber zu Uberarbeiten bzw. zu ergénzen, was eine erneute éffentliche Auslegung
und Behdrdenbeteiligung gemanR § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich machte.

Der hierzu erarbeitete Entwurf wurde von der Stadtvertretung der Stadt Neukalen am 08. Ja-
nuar 2015 gebilligt und zur erneuten offentlichen Auslegung bestimmt. Dazu wurde der Land-
kreis mit Schreiben vom 26. Januar 2015 entsprechend erneut zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Zu dem mir vorliegenden iiberarbeiteten Entwurf der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Stadt Neukalen, bestehend aus Teil A — Planzeichnung, Teil B — Text sowie der Begriin-
dung (Stand: Januar 2015 ) nehme ich als Trager offentlicher Belange wie folgt Stellung:

i Waren (Miritz) i Regionalstandort Demmin Neustreitz
Zum Amtsbrink 2 IBAN: DE 5716 0501 0006 40048900 Adolf-Pompe-Strafie 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraie 43
17192 Waren (Miritz) BIC: NOLADE 21 WRN 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg
Telefon: 03991 780 Telefon: 03998 4340 Telefon: 03981 4810 Telefon: 0395 57087 0
Fax: 0395 57087 65965 Fax: 03998 434-230 Fax: 03981 481-400 Fax: 0395 57087 5901
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Stellungnahme Nr. 1/2 Abwagung Abstimmung
ja nein | Enth.
Seite 2 des Schreibens vom 3. Marz 2015
Zu 1.
1. Aus naturschutzrechtlicher Sicht ergeht zum Uberarbeiteten Entwurf des o. g. Fléachen- .. .. .. . T
nutzungsplananderung folgende Stellungnahme. Punkt 1.0 der Begriindung enthalt Aussagen darlber, wie beziglich der
Um ein weiteres Hafenbecken herstellen zu kénnen, ist die Abbaggerung einer Flache erforder- Bedmgungen und AUﬂagen Nr.1-4 zur Erwelterung des Hafens Ve_rfahren
lich, die laut Kartierung vor Ort ein gesetzlich geschiitztes Biotop darstellt. wurde bzw. wird. Wie dem Protokoll vom 15.12.2014 zu entnehmen ist, war
Um eine Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz zu zulassen, war die Beteiligung der aner- die FeStIegung Nr.5 (U bersendung des Gutachtens von Frau Dr.
kannten Naturschutzvereinigungen erforderlich. Im Ergebnis der Beratung mit dem BUND am i i
28. November 2014 wurde der Erweiterung (Ausbau) des Hafens zugestimmt. Die geforderten S?he”hammer an den BUND) bereits erflllt Word_en. .
o s R e A ) R s Die unter Nr.2-4 aufgefiihrten Auflagen und Bedingungen werden im Rahmen
Di a tzi | ind kei atzlich d heblichen U It- .
e e e e des Genehmigungsverfahrens und der Umsetzung des konkreten Vorhabens
beachtet und erfullt.
2. Seitens der unteren Wasserbehorde wird darauf hingewiesen, dass zur Sicherung des
schadlosen Wasserabflusses aus den betroffenen Flachen dafir Sorge zu tragen ist, dass alle
ortlich vorhandenen Graben mit einem ausreichenden Uferschutzstreifen versehen werden,
mindestens aber 5m, gemessen ab Gewasseroberkante.
3. Aus planungs-, immissionsschutz-, abfall-, bauordnungs-, denkmalrechtlicher und
brandschutztechnischer Sicht sowie von Seiten des Gesundheitsamtes gibt es zu 0. g. Ande-
rungsplanung keine weiteren Anregungen oder Hinweise.
Im Auftrag
o S(//“LV >
Cindy Schulz
SB Bauleitplanung
2
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Stellungnahme Nr. 2

Abwagung

Abstimmung

Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

StALL Mecklenburgische Seenplatie
MNeuslrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

5 358

Telefon: 0395 / 380 65106

Amt Malehin am Kummerower See Telefax: 0395 / 380 69160

Der Amtsvorsteher E-Malt lris Hantel@stalums mv-regierung de
fur die Peepestadt Neukalen Bearbeitet von. Frau Hantel
Am Markt 1 Aklenzeichan: SIALU MS 12 c - 0201/
i 5121
17139 Malchin Reg-Nr:21-15

(bitte be! Schriftverkehr angeben)

Neubrandenburg, 02.03.2015

2. Anderung des Flidchennutzungsplanes der Stadt Neukalen
Ihr Zeichen: 40 Je

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prifung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft und EU-Férderangelegenheiten sowie
integrierte ldndliche Entwicklung

Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilungen Landwirtschaft und EU-Férder-
angelegenheiten sowie integrierte landliche Entwicklung keine Bedenken oder Hin-
weise.

2. Naturschutz, Wasser und Boden

Der Anderung des Flachennutzungsplanes kann bei satzungskonformer Umsetzung
grundsatzlich zugestimmt werden: Der von jeglicher Bebauung frei zu haltende Ge-
wasserrandstreifen ist bei Wahrung meiner Belange breit genug festgesetzt.

Ich weise jedoch darauf hin, dass fir die Sondergebiete Campingplatz/Caravan-
stellplatz, Hafen und die &stlich anschlieRende Wohnbebauung nach dem bisherigen
Kenntnisstand bei der Auswertung der hydronumerischen Modellierung flir den
Hochwasserabfluss der Teterower Peene eine Hochwassergefahrdung nicht ausge-
schlossen werden kann.

Der Wasserstand, der sich bei einem hunderijhrigen Hochwasserabfluss (HQ1o0)
einstellen kann, liegt bei 1,59 m . NHN und bei einem HQzp kann sich eine Hohe
bei 1,75 m 4. NBN einstellen.

Hausanschrift; Telefon: 0395/380-60
i Amt for Landwi ft und Umwelt Mecklenburgische Seenplalie Telefax: 0395/360-69160
Neustrelitzer Str. 120, 17023 Neubrandenburg E-Mail @stal i da

3. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft

Aus Sicht der Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft
des Staallichen Amtes fir Landwirischaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte
gibt es zum o. g. Vorhaben keine Einwédnde, aber folgenden Hinweis:

Die bei der geplanten Baumalnahme anfallenden Abfélle sind ordnungsgemal und
schadlos zu verwerten (§ 7 KiWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht
méglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Alige-
meinheit zu beseitigen (§ 15 KiWwaG).

Mit freundiidhen Griiken

(_/
Chrisjoph Linke
Amtgleiter
Abwagung
Zu 2.

In den Plan und in der Begriindung sind entsprechende Hinweise bzw.

Vermerke zur Hochwassergefahrdung mit aufgenommen worden.

In der Begriindung wurden die Wasserstande (HQ 100 und HQ 200) erganzt.

Zu 3.

Der Hinweis zur ordnungsgemafien Verwertung von Abféllen wird in die

Begriindung mit aufgenommen.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 5/2

Abwagung

Abstimmung

Anlage (Bodendenkmale)

Zum Schreiben vom: 25.02.2015  zum Az: 01-1-DM/Neukalen, Stadt-02-03

Betr.: Flachennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier: 2. Anderung (i.Z. mit dem B-Plan Nr. 7 "Beim
alten Schlossgarten”), hier: Beteiligung der Behdrden zum (berarbeiteten Entwurf mit
Umweltbericht v. 08.01.2015

weitere Auskiinfte erteift: Frau Schanz, 0385/58879-681

Das o. g. Vorhaben berithrt Bodendenkmale (vgl. beiliegende Karte). Fir das Vorhaben ist deshalb
eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich.

Erforden die geplanten Mafnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehérde
geméah § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur befirwortet werden, wenn die unten aufgefithrten
Nebenbestimmungen gemal § 7 {5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.

Erfordern die vorgesehenen Mafnahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis,
Bewilligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so
kann das geméah § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden,
wenn die unten aufgefihrten Nebenbestimmungen gem&B § 7 (5) DSchG M-V entsprechend
aufgenommen werden.

Nebenbestimmungen:

Im Gebiet des o. g Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt (vgl. beiliegende Karle). Die
Genehmigung isl an die Einhaltung folgender Bedingungen gebunden:

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechle Bergung und Dokumentation der mit
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodandenkmale sichergestellt werden. Die Koslen fur diese
MaBnahmen irégt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5§) DSchG M-V]. Uber die in Aussicht
genommenen Malnahmen zur Bergung und Dokumenlation des Bodendenkmals ist das
Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege rechizeilig var Beginn der Erdarbeiten zu unterrichien.

Hinweise:
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der

zustandigen Unteren Denkmalschutzbehtrde bzw. beim Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege,
Dombhof 4/5, 19055 Schwerin.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals Altstadt; im
Flachennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Ubernahme.

Die Nebenbestimmungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 9

Abstimmung

- 4
#

Kabel Deutschiand

R e et
Habel Deutschisnd Vertrlsb und Sarvice GmbH u--._r- b Vo MALCHIN l
Eckrik 81 - 19061 Schwarin Origln: ;] =g

Postfach 11 51
17131 Malchin TP 2= e

0]+ W 40 s
g

Amt Malchin l'ap, 24 £xy o3 |

Kontalki: Planung Schwarin

Talafon: 038602660

Fax: 038575026660

E-Muil: PlanungNE3 Sehwerinfiabeldeutschiand da
Datum: 2072015

Neukalen, Hafenstrafe, Anderung Fléchennutzungsplan,
Stellungnahme Nr.: S36159; Ihre Referenzen: Jennerjahn Zeichen: 40 Je

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fiir hr Schreiben vom 1/30/2015.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage
aus den beiliegenden Bestandsplanen ersichtlich ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere
Anlagen bei der Bauausfuhrung zu schitzen bzw. zu sichern sind, nicht Gberbaut und
vorhandene Uberdeckungen nicht verringeri werden diirfen. Sollte eine Umverlegung unserer
Telekommunikationsanlagen erforderlich wardan, benttigan wir mindestens drel Monate vor
Baubeginn thren Auftrag, um eine Planung und Bauvarbereilung zu veranlassen sowie die
notwandigen Arbeiten durchfiihren zu kénnen.

Mit freundilichen Grilten
Diesss Schreiben wurde slektronisch erstellt und ist ohne Untarschrift gliltig.

Anlagen
2 Lageplan/-plane, Kabelschulzanweisung

Abwagung
\

Trassenauskunft

Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan
hingewiesen; in die Begriindung zur 2.Anderung des Flachennutzungsplanes
wurden ergénzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen
Anlagen der Versorgungstrager zu beachten sind.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 11

Abwagung

Abstimmung

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
01058 Drasden

Aml Malchin am Kummerower See
Postfach 11 51

17131 Malchin

REFIMIRIER A7 49 Je
seomaner  231314-01-2014, PTI 23, PPB 7, Stefan Ollinger
Tnsmnamer 449 30 835378322

oA 15022015

MR 2 Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadi Neukalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ERLEBEN, WAS VERBINDEY

im Planbereich befinden sich zahlreiche Telekommunikalionslinien der Deutschen

Telekom AG.

Wir werden zu gegebener Zeil zu den noch aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickelnden Bebauungsplidnen detaillierte Stellungnahmen abgeben,

In den Erlduterungsbericht zum Flachennutzungsplan ist ein Hinwels aufzunehmen,
dass bei der Aufstellung der Bebauungspléne in allen Sirallen geeignete und
ausreichende Trassen flir die Unlerbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen

werden,

Wir bitten Sie, uns nach Bekanntimachung des Planes eine Ausfertigung mit

Erduterungsbericht zu Ubersenden

Mit freundlichen Griilen

LA,
&

. Dllinger

L

Anlagen

1 Kabelschutzanweisung

1 Ubersichtspian

ATVh-Bez.: [Kein aktiver Auftrag = .
EssmEn EF = ®[ATV-Nr: | Keln aktiver Auftrag a8 [1 ] Ubersichtsplan
TINL |Ost VsB 3994A Sicht Lageplan
Bemerkung: Neukalen PTI Mecklenburg-Vorpommern Name | TINL NO, PTI 21 MaBstab | 1:3000
ONB | Neukalen Datum |16.10.2014 Blatt 1
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan

hingewiesen; in die Begriindung zur 2.Anderung des Flachennutzungsplanes
wurden ergénzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen
Anlagen der Versorgungstrager zu beachten sind und bei der Aufstellung der
Bebauungsplane in allen Stra3en geeignete und ausreichende Trassen fir die
Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen werden.

Eine Ausfertigung des Planes mit Erluterungsbericht ist nach Abschluss des
Verfahrens gesondert zu beantragen und gegen ein Entgelt erhaltlich.

ja

nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 1 Birger

Abwagung

Abstimmung
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Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen:

Die Stadtvertretung Neukalen hat am 08.01.2015 den zum Entwurf der
2.Anderung des Flachennutzungsplanes eingegangenen  Einspruch
(Schreiben Herr Schmidt vom 26.10.2014) geprift. Das Ergebnis der
Abwagung ist mit Schreiben vom Amt Malchin am Kummerower See vom
25.01.2015 mitgeteilt worden.

Zum Einspruch vom 26.10.2015 hat die Stadtvertretung folgende Abwagung
beschlossen:

.Das Grundstiick WallstraBe 31 liegt nicht im Geltungsbereich der 2.
Anderung des Flachennutzungsplanes.

Allgemeine Anmerkungen:

Der Flachennutzungsplan ist Ziel und Leitplan der Gemeinde, in dem die Art
der Bodennutzung in den Grundzigen dargestellt wird. Im wirksamen
Flachennutzungsplan der Stadt Neukalen sind die sudlich des Schéfer-
Teichplatzes und 6stlich der Hafenstrale liegenden Flachen als
~Wohnbauflachen” dargestellt und der Altstadtbereich ¢stlich der Hafenstral3e
als ,Besonderes Wohngebiet".

Der Flachennutzungsplan besitzt keine eigene Rechtswirkung gegeniber
Bargern. Verbindlich und rechtswirksam gegeniber Birgern ist der
Bebauungsplan, der aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln ist. Die
Stadt Neukalen hat den B-Plan Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten aufgestellt
und mit dem Bebauungsplan ihre Planungsziele konkret vorgegeben.
Langfristig sollen die Garagen und Nebengebdude an der Hafenstral3e
beseitigt werden, um entlang der HafenstralRe eine Offentliche Grinflache
anzulegen und diesen Bereich stadtebaulich aufzuwerten.”

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr.2 Birger Abwagung Abstimmung
ja nein | Enth.
Karl-Friedrich Wasserstradt Neukalen, 02.02.2015
Amtstrafle 12
17154 Neukalen
]F’OSFEMJ 1
(STACTVERWALTUNG MA) CHY
Amt Malchin am Kummerower See Originalan: «>
Amt Bau und Liegenschaften | -
z.Hd. Herm Jennerjahn |am 02 Fed 285
PF 1151  S————————
f\ferte:lerl AV .
17131 Malchin (19 J 20 [ 30T 40 150
Einspruch zur 2. Anderung des Fliichennutzungsplanes der Stadt Neukalen
Sehr geehrter Herr Jennerjahn,
hiermit erhebe ich fristgemiiB Einspruch auf den o.g. Flichennutzungsplan. Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen.
Es wird davon ausgegangen, dass der Einspruch sich auf den Sachverhalt
Mit freundlichen Griifen .,Nutzung der vorhandenen Garage sudlich des Schéfer-Teich-Platzes"
: bezieht. Dazu ist folgendes anzumerken:
Gl Bioid Lo o/
KockFtiedrieb Weasertiit « Die betroffene Flache liegt nicht im Geltungsbereich der 2.Anderung
des Flachennutzungsplanes.
e Den Widerspruch (Schreiben Herr Wasserstrad vom 10.10.2014)
gegen den Bebauungsplanes Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten” hat das
Amt Malchin am Kummerower See mit Schreiben vom 1.12.2014
beantwortet.
8
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Stellungnahme Nr. 3 Birger

Abwagung

Abstimmung

Doris Weinert Dargun, 02.02.2015
Rdcknitzstr, la
17159 Dargun

pO\’, i

STAD} -

Y AL TS
‘?jlg:ndl WALTUNG MAL Gy [
2lflal g

Amt Malchin am Kummerower See q-’l-lé.._______“ 1
Amt Bau und Liegenschafien fan: L =
2.Hd. Herm Jennerjahn L DaFed ap |
e
0 | 5

PF1151 ‘%’EU .“'\V_ e R
17131 Malchin 0] EWE

Einspruch zur 2. Anderung des Fllichennutzungsplanes der Stadt Neukalen

Sehr geehrter Herr Jennerjahn,

hiermit erhebe ich fristgem Einspruch auf den o.g. Flichennutzungsplan.

Mit freundlichen GriiBen
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Doris Weinert

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen:

Es wird davon ausgegangen, dass der Einspruch sich auf den Sachverhalt
.Nutzung der vorhandenen Garage sudlich des Schéafer-Teich-Platzes"
bezieht. Dazu ist folgendes anzumerken:

e Die betroffene Flache liegt nicht im Geltungsbereich der 2.Anderung
des Flachennutzungsplanes.

e Den Widerspruch (Schreiben Frau Weinert vom 14.10.2014) gegen
den Bebauungsplanes Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten hat das Amt
Malchin am Kummerower See mit Schreiben vom 1.12.2014

beantwortet.

ja nein

Enth.

N/2013 FO11/doc/Tabellen Abwagung UEntwurf.doc







	Vorlage
	Anlage  1 Tabellen  ÜEntwurf 9 03 2015
	Anlage  2 Stellungnahme

